
Vereinbarung 

über die Arbeitsteilung bei der Bereitstellung, des Betriebs, der Wartung und 

 des Supports von digitalen Lehr-Lerninfrastrukturen an Schulen 

zwischen der 

Landesregierung Rheinland-Pfalz 

vertreten durch das 

Ministerium für Bildung 

 

und 

 

dem Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz, 

dem Landkreistag Rheinland-Pfalz und 

dem Städtetag Rheinland-Pfalz 
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1. Präambel 
 
Die fortschreitende Digitalisierung aller Lebensbereiche stellt eine zentrale 
strukturelle Herausforderung für die Bildung junger Menschen am Bildungs-
standort Rheinland-Pfalz dar. Es ist eine der großen Zukunftsaufgaben, die 
Schülerinnen und Schüler an den Schulen in Rheinland-Pfalz umfassend auf 
die Digitalisierung in allen Lebensbereichen vorzubereiten. Die Landesregie-
rung, die Gemeinden, Städte und Kreise arbeiten bei dieser Zukunftsaufgabe 
zusammen und erkennen dies ausdrücklich als ihre gemeinsame Verantwor-
tung an. 
 
Die o. g. Partner sind davon überzeugt, dass die technische Grundausstattung 
der Schulen Ausgangspunkt und Voraussetzung allen digitalen Lehrens und 
Lernens ist. Der schulische Einsatz digitaler Medien mit klarer pädagogischer 
Zielsetzung im Rahmen eines von Schulen und Schulträgern gemeinsam er-
arbeiteten Medienkonzepts kann die Entwicklung von Kompetenzen für die di-
gitale Welt entscheidend befördern. Diese Konzepte bieten die Grundlage für 
die Medienentwicklungsplanung der Schulträger. Insbesondere für die Nach-
haltigkeit von Investitionen der Kommunen ist die Ausstattungs- und Beschaf-
fungsplanung unerlässlich. Schlüsselbereiche für die Einrichtung digitaler 
Lernräume sind die Bereitstellung einer zuverlässigen IT-Infrastruktur, die 
Etablierung effektiven technischen Supports, die schulinterne Koordination der 
Bildung in der digitalen Welt und die pädagogische Begleitung des Aufbaus 
und der Pflege von digitalen Lernumgebungen durch die Lehrkräfte. 
 

2. Regelungsbedarf 
 
Der Betrieb und die Wartung einer performanten IT-Infrastruktur, deren Admi-
nistration und ein effektiver Support lassen sich mit wachsendem Komplexi-
täts- und Vernetzungsgrad der Infrastruktur immer schwerer voneinander 
trennen. Die Einrichtung und Veränderung von Systemen erfordern immer 
fortgeschrittenere Kenntnisse, Fehlerbehebungen zunehmend tiefere Eingriffe 
in die IT-Architektur. Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit hängen damit ver-
stärkt von einem qualifizierten, bruchlosen technischen Support aus einer 
Hand ab. Die Behebung von kleineren, früher klar lokalisierbaren Störungen, 
die Installation von Software oder die Verwaltung von Benutzerkonten lassen 
sich heute nicht mehr unabhängig von einer Diagnose und Korrektur auf Sys-
temebene realisieren, oft sind dafür erweiterte Kenntnisse und Berechtigungen 
der IT-Infrastruktur erforderlich. 
 
Die bisherige Vereinbarung zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und den 
kommunalen Spitzenverbänden vom 1. Dezember 2000 unterschied auf 
Grundlage des damaligen technischen Stands und der sich daraus ergeben-



- 3 - 

den Handhabe zwischen System- und Anwendungsbetreuung. Die Anwen-
dungsbetreuung, deren Finanzierungsanteil das Land übernahm, wurde im 
Auftrag der Schulleitung von Lehrkräften oder externen Auftragnehmern er-
bracht. In ihr waren pädagogische und technische Supportaufgaben auf eine 
Weise verschränkt, die einem integrierten technischen Support im oben be-
schriebenen Sinne heute entgegenstehen. 
 

3. Arbeitsteilung 
 
Aus diesen Gründen unterscheidet die Neufassung der Vereinbarung bei der 
Arbeitsteilung nun präziser in Supportaufgaben, die einem pädagogischen 
Kontext zugeordnet werden können (Schule) und Aufgaben, die den techni-
schen Support betreffen (Schulträger). Grundlage für den laufenden Betrieb, 
die Wartung und Bearbeitung von Störungen in Verantwortung der Schulträger 
ist ein Betriebskonzept, bei dem prinzipiell zwischen First-, Second- und Third-
Level-Support unterschieden wird. 
 
Der technische Support in Verantwortung der Schulträger besteht vor allem 
aus folgenden Aufgaben: 
 

 Installation von Hardware und Software 

 laufende Administration der Systeme inkl. Benutzerverwaltung 

 Bereitstellung geeigneter Routinen zur Fehlerbehebung, z.B. Betrieb 
einer Hotline und eines Ticketsystems 

 Fehlerbehebung und Reparatur 

 laufende Instandhaltung der Hardware 

Der pädagogische Support in Verantwortung der Schule umfasst vor allem: 

 Schulung der pädagogischen Nutzung 

 Mitteilung von Anforderungen und Bereitstellung von Nutzerlisten 

 basale Fehlerprüfung und -behandlung 

 Meldung von Störungen 

Die genaue Aufteilung der Aufgaben sowie die Betriebs- und Erreichbarkeits-
zeiten sind in der Anlage dargestellt, die Bestandteil dieser Vereinbarung ist. 

 
4. Kostenvolumen und Kostenanteile 

 
Die Kosten für die Beschaffung und die laufende Unterhaltung der Lehr- und 
Unterrichtsmittel sowie die Kosten für die Ausstattung der Schulgebäude und 
-anlagen mit Einrichtungsgegenständen und deren laufende Unterhaltung tra-
gen nach den schulgesetzlichen Regelungen grundsätzlich die kommunalen 
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Schulträger. Darunter fallen auch die Bereitstellung, der Betrieb, die Wartung 
und der technische Support von digitalen Lehr-Lerninfrastrukturen an Schulen. 
 
Für die Mitwirkung bei den pädagogischen Supportaufgaben der Schule stellt 
das Land Lehrkräfte zur Koordination der Bildung in der digitalen Welt und Lei-
terinnen und Leiter der kommunalen Medienzentren sowie deren Stellvertrete-
rinnen und Stellvertreter zur Verfügung. 
 
Als Zuschuss für technische Supportaufgaben gewährt des Land den Schul-
trägern künftig einen Betrag von 11 Euro pro Schülerin oder Schüler und 
Schuljahr. Näheres regelt eine Förderrichtlinie. 
 
Die kommunalen Schulträger sorgen für einen möglichst störungsarmen Be-
trieb der digitalen Lehr-Lerninfrastruktur, weil dies für das Gelingen von Bil-
dung in der digitalen Welt von zentraler Bedeutung ist.  
 

5. Eingesetzte Gremien 
 
Die Partner beraten sich nach Inkrafttreten der Vereinbarung in der Arbeits-
gemeinschaft Medienentwicklungsplanung  mindestens jährlich und in der 
Arbeitsgruppe Ausstattungsempfehlungen  mindestens halbjährlich über die 
aktuelle Entwicklung der Rahmenbedingungen. 
 

6. Evaluierung 
 
Es wird vereinbart, am Ende des Schuljahres 2023/2024 die zugrunde gelegte 
Arbeitsteilung und die Kostenanteile zu überprüfen und bei Bedarf anzupas-
sen. Das Format der Evaluierung wird zu Beginn des Schuljahres 2022/2023 
zwischen den Vertragspartnern abgestimmt.  
 

7. Absichtserklärung zur Zusatz-Verwaltungsverei
 zum DigitalPakt Schule 2019 bis 2024  

 
Das Land und die kommunalen Spitzenverbände nehmen unverzüglich Ge-
spräche auf, um eine Förderrichtlinie zur Verwendung der bis 2024 befristet 
zur Verfügung stehenden Mittel aus der Zusatz-Verwaltungsvereinbarung 

zu konzipieren. Ziel ist eine Förderung von professionellen 
Strukturen zur Administration digitaler Lehr-Lern-Infrastrukturen für Schulen in 
unmittelbarer Verbindung mit den Investitionen im DigitalPakt Schule und sei-
ner Zusatz-Verwaltungsvereinbarungen Diese sind im Wesentlichen von den 
Schulträgern aufzubauen.  Dabei besteht Einigkeit, dass die Mittel aus vorge-
nannter Zusatzvereinbarung nach Maßgabe der noch zu erlassenden Förder-
richtlinie zum weit überwiegenden Teil den Schulträgern zum Aufbau dieser 
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Strukturen zufließen sollen.  Den nach § 1 Absatz 2 der Zusatz-
Verwaltungsvereinbarung von den Ländern einschließlich der Kommunen zu 
erbringenden Eigenanteil weist das Land nach.

8. Laufzeit, Inkrafttreten, Haushaltsvorbehalt, Kündigung
Nach ihrer Unterzeichnung tritt die vorliegende Vereinbarung am 1. August 
2021 in Kraft. Mit dem Inkrafttreten der vorliegenden Vereinbarung wird die 
Vereinbarung über die Weiterentwicklung der Kommunikationstechnik in Schu-
len sowie die System- und Anwendungsbetreuung zwischen dem Land Rhein-
land-Pfalz und den kommunalen Spitzenverbänden vom 1. Dezember 2000
aufgehoben.
Die vorliegende Vereinbarung kann jeweils zum 31. Dezember mit Wirkung
zum 31. Juli des darauffolgenden Jahres gekündigt werden. Die Mittelbereit-
stellung erfolgt vorbehaltlich der Entscheidung des Haushaltsgesetzgebers.
Können die Mittel nicht oder nicht mehr im vereinbarten Umfang zur Verfü-
gung gestellt werden, kann die Vereinbarung mit einer Kündigungsfrist von ei-
nem Monat zum Ende des darauffolgenden Kalendermonats aufgehoben wer-
den.

Mainz, den 18. Dezember 2020

Bürgermeister Aloysius Söhngen
- Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz -

Oberbürgermeister Michael Ebling
- Städtetag Rheinland-Pfalz -

Anlage zur Vereinbarung

Landrat Günther Schartz
- Landkreistag Rheinland-Pfalz -

Dr. Stefanie Hubig
- Ministerium für Bildung Rheinland-Pfalz -



 



 



 

     



 

      



 

   


